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- Aufstellungsbeschluss
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Beschlussvorschlag:

1. Die Aufstellung der 1. Änderung B - Plan Nr. 70 "Wohnbebauung Quartier Pillnitzer Str., Richard
- Wagner - Str., Schillerstr." Wird beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich umgrenzt eine
Teilfläche von Flstck. 2261 Gemarkung Radeberg und hat eine Größe von
~ 0,2 ha (siehe beigefügter Planausschnitt). Ziel der Änderung ist die Prüfung der Möglichkeiten
und Erweiterung der Baugrenze in den Änderungsbereich hinein, zugunsten einer möglichen
Bebauung mit Geschosswohnungsbau sowie die Festsetzung der geplanten Tiefgaragenzufahrt.

2. Es soll das vereinfachte Verfahren auf Grundlage von § 13 BauGB Anwendung finden.
Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht
anzuwenden.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt zu machen.

Gerhard Lemm
Oberbürgermeister



Begründung:
Auf Grundlage des Antrages des Grundstückseigentümers wird eine Prüfung der Erweiterung der
Baugrenze in nordöstliche Richtung innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 70 befürwortet.

Anlage/n

Antrag des Grundstückseigentümers
Abgrenzung räumlicher Geltungsbereich

Finanzielle Auswirkungen: Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der
jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen:

Veranschlagung:

Ergebnishaushalt:

Finanzhaushalt:

Haushaltsstelle:

Beteiligte Ämter Ergebnis Datum Handzeichen/Name
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